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BGH, Urteil vom 15.06.2021, XI ZR 568/19 = jurisbyhemmer 

1 Rückforderungsdurchgriff nach §§ 813 I S. 1, 
359 I S. 1 BGB bei Anfechtung des verbundenen 
Vertrages 
+++ Kaufvertrag über Neuwagen +++ Finanzierung des Kaufpreises über Verbraucherdarlehen +++ 
Verbundener Vertrag +++ Anfechtung des Kaufvertrages wegen arglistiger Täuschung +++  
Einwendungsdurchgriff +++ Rückforderungsdurchgriff +++ §§ 13, 14, 123, 142 I, 358, 359, 433, 488, 
813 BGB +++ 

Sachverhalt (abgewandelt): Mit Kaufvertrag vom 22.08.2018 kaufte K von dem VW-Vertragshändler V 
einen neuen VW Golf zum Preis von 28.000,- €, welcher dem V bereits am 29.03.2018 von der VW-AG 
ausgeliefert worden war. 
Obwohl für V sowohl aufgrund seiner Vertragsbindung zu der VW-AG als Herstellerin als auch anhand der 
Fahrzeugidentifizierungsnummer das mit einer Ziffer und einem Buchstaben gekennzeichnete Modelljahr 
(August 2016) unschwer zu erkennen gewesen wäre, bezeichnete V den Wagen als „Neuwagen“. 
Zur Finanzierung des Kaufpreisteils schloss K ebenfalls am 22.08.2018 im Autohaus des V mit der von V 
vertretenen B-Bank einen von V und K unterschriebenen Darlehensvertrag über einen Nettobetrag von 
28.000,- € ab, der direkt von der B-Bank an den V ausgezahlt wurde. Die Rückzahlung des Darlehens 
nebst Zinsen sollte ab dem 01.09.2018 in 48 Raten am jeweils Monatsersten zu 410,- € mit einer Ab-
schlussrate von 12.430,- € erfolgen. Der Darlehensvertrag enthielt alle erforderlichen Hinweise und Beleh-
rungen. 
Etwa zwei Jahre später erkannte K im August 2020, dass der gekaufte VW Golf gar kein Neuwagen war, 
sondern bereits im August 2016 hergestellt worden war. 
K erklärte daraufhin gegenüber V die Anfechtung des Kaufvertrages wegen arglistiger Täuschung und 
stoppte ab September 2020 die Darlehenstilgung, nachdem bereits 24 Monatsraten in Höhe von 9.840,- € 
gezahlt worden waren. 
Da sich K im Februar 2021 mit sechs aufeinanderfolgenden Raten in Höhe von 2.460,- € im Rückstand 
befand, setzte die B-Bank dem K mit Schreiben vom 10.03.2021 eine zweiwöchige Frist zur Zahlung des 
rückständigen Betrages mit der Erklärung, dass nach Fristablauf die gesamte Restschuld verlangt werde. 
Nach erfolglosem Fristablauf kündigte die B-Bank das Darlehen außerordentlich und forderte den K zur 
Rückzahlung des noch offenen Betrages von 22.270,- € auf. 
K weigert sich und verlangt seinerseits von der B-Bank die Rückzahlung der bereits geleisteten 9.840,- €. 

Frage 1: Kann die B-Bank von K die Zahlung von 22.270,- € verlangen? 
Frage 2: Kann K von der B-Bank die Rückzahlung der bereits geleisteten 9.840,- € verlangen? 
 
A) Sounds 

1. Bei einer Behauptung des Verkäufers „ins 
Blaue hinein“ nimmt dieser zumindest billigend 
in Kauf, dass die Behauptung unzutreffend ist. 
Dies stellt einen Fall der bedingt vorsätzlichen 
und damit arglistigen Täuschung i.S.d. 
§ 123 I Alt. 1 BGB dar. 
2. Hat bei einem verbundenen Geschäft 
(§ 358 III BGB) der Verbraucher den finanzierten 
Vertrag wegen arglistiger Täuschung ange-

fochten, führt die Rückwirkung der Anfechtung 
(§ 142 I BGB) dazu, dass dem Anspruch des 
Darlehensgebers aus dem Finanzierungs-
darlehen von Anfang an aus § 359 I S. 1 BGB 
eine dauernde Einrede i.S.v. § 813 I S. 1 BGB 
entgegenstand und der Verbraucher auch die 
vor der Anfechtungserklärung auf das Darlehen 
geleisteten Zahlungen gemäß § 813 I S. 1 BGB 
i.V.m. § 812 I S. 1 Alt. 1 BGB vom Darlehens-
geber zurückverlangen kann. 
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B) Problemaufriss 

In diesem Urteil befasst sich der BGH mit dem 
Problem des verbundenen Vertrages und klärt die 
seit Jahren umstrittene Frage des Rückforde-
rungsdurchgriffs nach erfolgter Anfechtung des mit 
dem Darlehen verbundenen Kaufvertrages. 

I. Vorliegen eines verbundenen Vertrages 

Nach § 358 III S. 1 BGB liegt ein verbundener Ver-
trag vor, wenn 

 der Darlehensvertrag ganz oder teilweise der 
Finanzierung eines Vertrages über die Liefe-
rung einer Ware oder über die Erbringung einer 
anderen Leistung dient  

 und beide Verträge eine wirtschaftliche Einheit 
bilden. 

hemmer-Methode: Beim verbundenen Vertrag 
liegt daher ein Dreipersonenverhältnis vor, welches 
sich im Examen großer Beliebtheit erfreut. 
Die Darstellung geht im Folgenden davon aus, 
dass der mit dem Darlehen verbundene Vertrag 
ein Kaufvertrag ist. Die Ausführungen gelten aber 
entsprechend, wenn mit dem Darlehen ein Vertrag 
über die Erbringung einer Dienst-/Werkleistung 
verbunden ist. 

Die Zweckbindung des Darlehens ist objektiv zu 
bestimmen. Eine ausdrückliche Zweckabrede ist 
hierzu nicht erforderlich. Es reicht vielmehr aus, 
dass die Darlehenssumme zur Finanzierung ein-
gesetzt wird, wobei es auf den tatsächlichen Ein-
satz der Mittel ankommt. Dieser indiziert dann die 
Zweckbindung.1 
Auch das Vorliegen einer wirtschaftlichen Einheit 
ist nach heute h.M. objektiv zu bestimmen. Nach 
der unwiderleglichen Vermutung (= Fiktion) des 
§ 358 III S. 2 BGB ist eine wirtschaftliche Einheit 
bei einer Finanzierung durch einen Dritten insbe-
sondere dann anzunehmen, wenn sich der Darle-
hensgeber bei der Vorbereitung oder dem Ab-
schluss des Darlehensvertrages der Mitwirkung 
des Verkäufers bedient. 

hemmer-Methode: Für dieses planmäßige Zu-
sammenwirken ist es nicht erforderlich, dass der 
Darlehensgeber dem Verkäufer zum Zwecke des 
Abschlusses des Darlehensvertrages Vollmacht 
erteilt hat, § 167 BGB. 
Auch eine bloße Vermittlungstätigkeit (z.B. die 
Überlassung der Darlehensformulare) reicht aus, 
um eine Mitwirkung in diesem Sinne zu bejahen. 

 
1 Palandt/Grüneberg, BGB, 80. Aufl. 2021, § 358, Rn. 10. 

Wird die wirtschaftliche Einheit nicht nach 
§ 358 III S. 1 BGB vermutet, ist eine solche nach 
der Rechtsprechung des BGH dann anzunehmen, 
wenn über ein Zweck-Mittel-Verhältnis hinaus bei-
de Verträge derart miteinander verbunden sind, 
dass ein Vertrag nicht ohne den anderen abge-
schlossen worden wäre. Die Verträge müssen sich 
wechselseitig bedingen bzw. der eine seinen Sinn 
erst durch den anderen erhalten.2 

II. Rechtsfolgen des Widerrufs 

Beim verbundenen Vertrag gibt es Besonderheiten 
bzgl. des Widerrufs und der Widerrufsfolgen. 

1. Widerrufsdurchgriff nach § 358 I, II BGB 

Sind beide Verträge widerruflich, so ist der Fall für 
den Verbraucher risikolos. Durch den Widerruf des 
Darlehensvertrages entsteht nicht das Problem, 
dass der Verbraucher nun den Kaufpreis aus der 
eigenen Tasche bezahlen muss, da er ja diesen 
Vertrag auch widerrufen kann und gem. 
§ 355 I S. 1 BGB „von all seinen Sorgen“ befreit ist. 
Doch wie sieht es aus, wenn der Verbraucher nicht 
beide Verträge widerrufen kann bzw. der Widerruf 
eines der beiden Verträge verfristet war? 
Für diesen Fall regeln § 358 I, II BGB den sog. 
„Widerrufsdurchgriff“. 
Hat der Verbraucher seine auf den Abschluss ei-
nes Vertrages über die Lieferung einer Ware ge-
richtete Willenserklärung wirksam widerrufen, so 
ist er nach § 358 I BGB auch nicht mehr an seine 
auf den Abschluss eines mit diesem Vertrag ver-
bundenen Darlehensvertrages gerichtete Willens-
erklärung gebunden. 
Hat der Verbraucher seine auf den Abschluss ei-
nes Darlehensvertrages gerichtete Willenserklä-
rung nach § 495 I BGB (verzinsliches Verbrau-
cherdarlehen) oder § 514 II S. 1 BGB (zinsloses 
Darlehen) wirksam widerrufen, so ist er nach 
§ 358 II BGB auch nicht mehr an diejenige Wil-
lenserklärung gebunden, die auf den Abschluss 
eines mit diesem Darlehensvertrag verbundenen 
Vertrages über die Lieferung einer Ware oder die 
Erbringung einer anderen Leistung gerichtet ist. 

Anmerkung: Die Widerrufsbelehrung der Bank 
muss nach § 492 II BGB i.V.m. Art. 247 § 12 I S. 2 
Nr. 2b EGBGB auf diese erweiterten Rechtsfolgen 
des § 358 BGB hinweisen! 

Dem Verbraucher steht nach h.M. kein isoliertes 
Widerrufsrecht nur eines der beiden Verträge zu. 

 
2 BGH, NJW-RR 2008, 1436 (1437) = jurisbyhemmer. 
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Der Automatismus des Widerrufsdurchgriffs lässt 
aufgrund des eindeutigen Wortlauts von § 358 I 
und § 358 II BGB keine Ausnahme zu.3 

2. Rückabwicklung nach Widerruf 

Die Rückabwicklung des verbundenen Vertrages 
erfolgt nach § 358 IV S. 1 BGB grds. nach der 
Vorschrift des § 355 III S. 1 BGB und - je nach Art 
des verbundenen Vertrages - den §§ 357 bis 
357b BGB. 
Wenn das Darlehen an den Verbraucher bereits 
ausgezahlt wurde, so ist die Vorschrift des 
§ 358 IV S. 5 BGB zu beachten, wonach die Bank 
hinsichtlich der Rückabwicklung an die Stelle des 
Unternehmers tritt. Nach zutreffender Ansicht han-
delt es sich hier um einen sog. „Rückabwicklungs-
eintritt“ der Bank, die zum einen Schuldnerin, aber 
auch Gläubigerin der Rückabwicklungsansprüche 
des Verkäufers wird, der mit dem Verbraucher den 
verbundenen Vertrag geschlossen hat.4 

Anmerkung: Für die Rückabwicklung wird aus 
dem Drei-Personen-Verhältnis ein Zwei-Personen-
Verhältnis, um es dem Verbraucher zu ersparen, 
den Darlehensbetrag gegenüber dem Darlehens-
geber zu erstatten und sich seinerseits an den 
Unternehmer halten zu müssen. 

a) Ansprüche des Verbrauchers gegen die 
Bank 

Der Verbraucher kann von der Bank nach 
§§ 355 III S. 1, 357a I BGB die Rückzahlung des 
Darlehens und der gezahlten Zinsen verlangen.  
Über §§ 358 IV S. 5, 355 III S. 1 BGB steht dem 
Verbraucher zudem ein Anspruch auf Rückzahlung 
des Kaufpreises zu. 

b) Ansprüche der Bank gegen den 
Verbraucher 

Aus eigenem Recht kann die Bank nach 
§ 357a III S. 1 BGB für die Zeit zwischen der Aus-
zahlung und der Rückzahlung des Darlehens den 
vertraglich vereinbarten Sollzins verlangen. 

Achtung: Im Falle des Widerrufs des verbundenen 
Vertrages nach § 358 I BGB muss der Verbraucher 
wegen § 358 IV S. 4 BGB allerdings keine Zinsen 
oder Kosten für die Gewährung des Darlehens 
nach § 357a III S. 1 BGB zahlen. 

 
3 Klocke, Grundfälle zu den verbundenen und zusammen-

hängenden Verträgen (Teil 1), JuS 2016, 875 (878) m.w.N. 
4 BGH, NJW 2016, 2118 ff. = jurisbyhemmer; BGH, 

NJW 2017, 2675 ff. = jurisbyhemmer; Palandt/Grüneberg, 
BGB, 80. Aufl. 2021, § 358, Rn. 21. 

Die Norm will verhindern, dass der Verbraucher im 
Fall der Widerrufsmöglichkeit des Kaufvertrages 
von seinem Widerrufsrecht wegen dieser „Kosten-
falle“ absieht. Eine analoge Anwendung auf 
§ 358 II BGB kommt mangels Vergleichbarkeit der 
Interessenlage und des eindeutigen Wortlauts 
nicht in Betracht.5 

c) Durchführung der Rückabwicklung 

Das angeordnete Zweipersonenverhältnis ist für 
den Verbraucher günstig, da sich hinsichtlich des 
Rückzahlungsanspruches des Verbrauchers bzgl. 
des Kaufpreises und des Anspruchs der Bank auf 
Rückzahlung des bereits gewährten Darlehens 
zwei gleichartige Ansprüche gegenüberstehen. 
Diese gegenseitigen und gleichartigen Ansprüche 
werden nach ganz h.M. automatisch miteinander 
verrechnet („saldiert“), ohne dass es einer Auf-
rechnungserklärung (§ 388 BGB) bedarf.6 
Auch hinsichtlich etwaiger Wertersatzansprüche 
des Verbrauchers auf Rückzahlung etwaiger Dar-
lehenszinsen nach §§ 355 III S. 1, 357a I BGB und 
der Bank bzgl. der Nutzung der Kaufsache nach 
§ 357 VII BGB und des gewährten Darlehens  
(§ 357a III BGB) soll nach h.M. eine automatische 
Saldierung erfolgen.7 

3. Rückabwicklung zwischen der Bank und 
dem Verkäufer 

Für die Rückabwicklung zwischen dem Verkäufer 
und dem Darlehensgeber gelten die zwischen 
diesen Parteien getroffenen vertraglichen Abreden. 
In Ermangelung einer vertraglichen Abrede (was 
aber nicht sehr realitätsnah erscheint), ist der 
Rückgriff umstritten.8 
Teilweise wird eine analoge Anwendung des 
§ 667 BGB vorgeschlagen. 
Zum Teil soll trotz des § 358 IV S. 5 BGB die Bank 
für die empfangenen Leistungen jedenfalls im Ver-
hältnis zum Verkäufer Nichtberechtigte sein, so-
dass der Verkäufer nach § 816 II BGB von der 
Bank die Herausgabe der Kaufsache verlangen 
kann. 
Der BGH bejaht hingegen in Ausnahme zum 
Vorrang der Leistungsbeziehung eine Durchgriffs-
kondiktion nach § 812 I S. 1 Alt. 2 BGB.9 

 
5 Klocke, a.a.O., JuS 2016, 875 (881). 
6 BGH, NJW 2011, 2198 ff. = jurisbyhemmer. 
7 Klocke, a.a.O., JuS 2016, 875 (880 a.E.). 
8 Vgl. dazu Klocke, a.a.O., JuS 2016, 875 (881 f.). 
9 Vgl. BGH, NJW 2019, 2780 ff. = jurisbyhemmer. 
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III. Der Einwendungsdurchgriff nach 
§ 359 BGB  

Gegenstand des hier zu besprechenden Urteils ist 
bei Frage 1 der sog. Einwendungsdurchgriff, der 
in § 359 I BGB geregelt ist. 

Anmerkung: Die Darstellung dieser Problematik 
erfolgt daher erst im Rahmen der Entscheidungs-
besprechung. 

IV. Rückforderungsdurchgriff nach 
§ 813 I S. 1 BGB 

Stand dem Verbraucher nach den Grundsätzen 
zum Einwendungsdurchgriff nach § 359 I BGB ein 
Leistungsverweigerungsrecht gegen die Bank zu 
und hat der Verbraucher dennoch in Unkenntnis 
(anderenfalls wäre nach § 814 Alt. 1 BGB der 
Kondiktionsanspruch ausgeschlossen) hiervon 
weiterhin die Darlehensraten an die Bank gezahlt, 
so kann er diese im Wege des sog. „Rückforde-
rungsdurchgriffes“ zurückverlangen. 

Anmerkung: Details zum Rückforderungsdurch-
griff werden bei Bearbeitung der Frage 2 in der 
nun folgenden Urteilsbesprechung dargestellt. 

C) Lösung Frage 1 

Fraglich ist, ob die B-Bank von K die Zahlung von 
22.270,- € verlangen kann. 

I. Anspruch auf Darlehensrückzahlung 
inkl. Zinsen nach § 488 I S. 2 BGB 

Der B-Bank könnte nach § 488 I S. 2 BGB ein 
Anspruch auf Rückzahlung des Darlehens in der 
noch offenen Höhe von 22.270,- € inklusive Zinsen 
zustehen, wenn  

 der Anspruch wirksam entstanden ist, 

 der Rückzahlungsanspruch fällig und  

 durchsetzbar wäre. 

1. Entstehung des Anspruches 

Der Anspruch auf Rückzahlung der Darlehensvalu-
ta inklusive Zinsen nach § 488 I S. 2 BGB ist ent-
standen, wenn zwischen der B-Bank und K ein 
wirksamer Darlehensvertrag vorliegt und das Dar-
lehen ausgezahlt wurde. 

a) Vorliegen zweier in Bezug aufeinander 
abgegebenen Willenserklärungen 

Die auf den Abschluss eines Darlehensvertrages 
gerichtete Willenserklärung der B-Bank, die von V 
wirksam vertreten wurde (§ 164 I BGB), liegt vor. 
Da auch eine korrespondierende Willenserklärung 
des K vorliegt, kam der Darlehensvertrag gem. 
§§ 145 ff. BGB (Angebot und Annahme) zustande. 

b) Formgerechter Vertragsschluss 

Der Abschluss des Darlehensvertrages wäre gem. 
§ 492 BGB formbedürftig, wenn es sich um einen 
Verbraucherdarlehensvertrag i.S.d. § 491 I, II BGB 
gehandelt hätte. 
Ein Allgemein-Verbraucherdarlehensvertrag i.S.d. 
§ 491 I S. 2, II S. 1 BGB liegt vor, wenn die B-Bank 
als Unternehmerin (§ 14 I, II BGB) dem Verbrau-
cher K (§ 13 BGB) ein entgeltliches Darlehen ein-
geräumt hätte. 
Die Summe der 48 monatlichen Raten à 410,- € 
inklusive der Abschlussrate i.H.v. 12.430,- € liegt 
mit 32.110,- € über den als Darlehen gewährten 
28.000,- €, so dass ein entgeltliches Darlehen 
vorlag. Da keine der Ausnahmen des § 491 II S. 2 
BGB einschlägig ist, bedurfte der Darlehensvertrag 
der Schriftform des § 492 I, II BGB. 
Der von § 492 I BGB vorgeschriebenen Schriftform 
ist vorliegend dadurch genügt, dass das Formular 
sowohl von V als Vertreter der B-Bank als auch 
von K unterzeichnet wurde. Das Formular enthielt 
nach dem Sachverhalt auch alle erforderlichen 
Angaben, derer es nach § 492 II BGB i.V.m. Art. 
247 §§ 6 – 13 EGBGB bedarf. Der Vertrag ist da-
mit formgerecht zustande gekommen. 
Da die Darlehenssumme von der B-Bank auch 
ausgezahlt wurde, ist ein Anspruch auf Rückzah-
lung des Darlehens wirksam entstanden. 

2. Fälligkeit des Darlehensbetrages in 
noch offener Höhe von 22.270,- € 

Da K lediglich mit sechs Darlehensraten im Rück-
stand war, kann der Anspruch der Bank in voller 
Höhe nur dann fällig sein, wenn die B-Bank das 
Darlehen wirksam gekündigt hätte. 
Die B-Bank müsste hierfür die Voraussetzungen 
eingehalten haben, die § 498 I S. 1 BGB für die 
Kündigung eines Verbraucherdarlehensvertrages 
normiert. 
Die Kündigung ist danach erst zulässig, wenn der 
Verbraucher mit mindestens zwei aufeinander 
folgenden Raten (Nr. 1a) und - bei einer Laufzeit 
des Darlehens von mehr als drei Jahren - mit min-
destens 5 % des Nennbetrags des Darlehens in 
Verzug geraten ist (Nr. 1b). 
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Außerdem muss dem Verbraucher erfolglos eine 
zweiwöchige Frist zur Zahlung des rückständigen 
Betrags mit der Erklärung gesetzt worden sein, 
dass bei Nichtzahlung innerhalb der Frist die ge-
samte Restschuld verlangt wird (Nr. 2). 
Bei Erklärung der Kündigung befand sich K schon 
mit 6 monatlichen Raten i.H.v. 2.460,- € und damit 
über 5 % des Darlehensnennbetrags (1.400,- €) im 
Rückstand.  
Nach dem Darlehensvertrag waren die monatli-
chen Darlehensraten ab 01.09.2018 jeweils zum 
Monatsersten fällig. Da es hier für jede Rate einen 
vertraglich festgesetzten Leistungstermin nach 
dem Kalender gab, bedurfte es hier auch keiner 
Mahnung, § 286 II Nr. 1 BGB. 
Mit Schreiben vom 10.03.2020 wurde dem K auch 
nach § 498 I S. 1 Nr. 2 BGB eine zweiwöchige 
Frist zur Zahlung des rückständigen Betrages mit 
der Erklärung gesetzt, dass von der B-Bank nach 
Fristablauf die gesamte Restschuld verlangt wer-
de. 
Durch diese außerordentliche Kündigung (sog. 
„Gesamtfälligstellung“) könnte daher der gesamte 
noch offene Darlehensbetrag fällig geworden sein, 
wenn dem K kein Leistungsverweigerungsrecht 
zugestanden hätte. 

3. Aber: Leistungsverweigerungsrecht des 
K nach § 359 I S. 1 BGB 

Etwas anderes könnte sich aber dann ergeben, 
wenn K gem. § 359 I S. 1 BGB berechtigt gewesen 
wäre, die Rückzahlung des Darlehens gegenüber 
der B-Bank zu verweigern. 

Anmerkung: Da Schuldnerverzug einen fälligen 
und einredefreien Anspruch voraussetzt, hätte 
man das Leistungsverweigerungsrecht auch bei 
der Frage der Wirksamkeit der Kündigung nach 
§ 498 BGB (= Gesamtfälligstellung) prüfen können. 
Da dieser Aufbau aber verschachtelt und daher 
unübersichtlicher wäre, wurde das Ergebnis zur 
Gesamtfälligstellung im Konjunktiv formuliert und 
dann zum Leistungsverweigerungsrecht nach 
§ 359 S. 1 BGB übergeleitet. 
Auch der BGH hat sich mit der Wirksamkeit der 
Gesamtfälligstellung mit keiner Silbe beschäftigt, 
sondern gleich den Blick auf die Frage gerichtet, 
ob dem K ein Leistungsverweigerungsrecht nach 
§ 359 I S. 1 BGB zustand. 
Die inzidente Prüfung bei § 498 S. 1 Nr. 1b) BGB 
mag dogmatisch sauberer sein. Der hier vertretene 
Aufbau ist aber übersichtlicher. 
Auch das Gesetz wählt diesen Aufbau, wie Sie an 
der Vorschrift des § 218 I S. 1 BGB erkennen. 
Auch § 323 I BGB setzt neben der Fälligkeit des 
Anspruches dessen Einredefreiheit voraus. 

Hieran fehlt es aber, wenn der Erfüllungsanspruch 
verjährt ist. Dem Grunde nach dringt man daher zu 
dem Prüfungspunkt des § 218 I BGB gar nicht 
mehr vor,  wenn man diese Frage schon auf der 
Ebene der fälligen und einredefreien Leistungs-
pflicht prüft. 

Gemäß § 359 I S. 1 BGB kann der Verbraucher die 
Rückzahlung des Darlehens verweigern, soweit 
Einwendungen aus einem verbundenen Vertrag 
ihn gegenüber dem Unternehmer, mit dem er den 
verbundenen Vertrag geschlossen hat, zur Ver-
weigerung seiner Leistung berechtigen würden 
(sog. „Einwendungsdurchgriff“). 

hemmer-Methode: Wie bei § 404 BGB ist das 
Gesetz hier „schlampig“. Der Begriff „Einwendung“ 
ist nämlich im weitesten Sinne zu verstehen. 
Nach allgemeiner Meinung werden daher nicht nur 
Einwendungen erfasst, sondern - wie bei 
§ 404 BGB - auch Einreden. 
Unter Einwendung i.S.d. § 359 BGB werden daher 
alle rechtshindernden und rechtsvernichtenden 
Einwendungen sowie sämtliche rechtshemmenden 
Einreden verstanden.10 

a) Verbundene Verträge, § 358 III BGB 

Damit § 359 I S. 1 BGB zur Anwendung kommt, 
müsste es sich bei dem Kaufvertrag über den Golf 
und dem von der B-Bank gewährten Darlehen um 
verbundene Verträge gehandelt haben. 
Nach § 358 III S. 1 BGB liegt ein verbundener 
Vertrag vor, wenn 

 der Darlehensvertrag ganz oder teilweise der 
Finanzierung eines Vertrages über die Liefe-
rung einer Ware oder über die Erbringung einer 
anderen Leistung dient  

 und beide Verträge eine wirtschaftliche Einheit 
bilden. 

Da die Darlehenssumme von der B-Bank direkt an 
V ausgezahlt wurde, diente das Darlehen offen-
sichtlich der Finanzierung des Kaufpreises.  
Auch das Vorliegen einer wirtschaftlichen Einheit 
ist nach der Fiktion des § 358 III S. 2 BGB zu beja-
hen, da sich die B-Bank bei dem Abschluss des 
Darlehensvertrages der Mitwirkung des Verkäufers 
als deren Vertreter bediente. 
Beim Kaufvertrag und dem Darlehen handelte es 
sich also um verbundene Verträge i.S.d. § 358 III 
i.V.m. § 359 I S. 1 BGB. 

 
10 Vgl. statt aller Palandt/Grüneberg, BGB, 80. Aufl. 2021, 

§ 359, Rn. 3. 
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b) Vorliegen einer Einwendung im Verhältnis 
zwischen K und V 

§ 359 I S. 1 BGB setzt voraus, dass dem K aus 
dem mit dem Darlehen verbundenen Kaufvertrag 
eine Einwendung gegen den V zusteht. Durch den 
Einwendungsdurchgriff wird K als Verbraucher so 
gestellt, als habe er es nur mit einem Vertrags-
partner zu tun. 
Demnach kann K dem Anspruch der B-Bank die 
Einwendungen entgegenhalten, die er dem V ent-
gegenhalten könnte, wenn er von diesem auf 
Kaufpreiszahlung in Anspruch genommen würde. 

hemmer-Methode: Der Sinn des § 359 I BGB ist 
eigentlich ganz simpel: Hätte K nur einen Kaufver-
trag abgeschlossen, so könnte er sich gegen den 
Anspruch des V aus § 433 II BGB mit sämtlichen 
Einwendungen und Einreden verteidigen. 
Sie müssen sich daher das Darlehen „wegdenken“ 
und die Hypothese aufstellen, dass der Käufer K 
den geschuldeten Kaufpreis an V noch nicht oder 
zumindest noch nicht vollständig bezahlt hat, und 
sich die hypothetische Frage stellen: 
Stünde dem K dann gegen den (hypothetischen) 
Kaufpreisanspruch des V eine Einwendung zu 
oder könnte er sich mittels einer Einrede gegen die 
Inanspruchnahme verteidigen? 
Lautet die Antwort auf diese hypothetische Frage 
„ja“, so kann der Verbraucher diese Einwendung 
bzw. Einrede gegen den Darlehensrückzahlungs-
anspruch geltend machen. Der Schwerpunkt einer 
Klausur liegt daher oft nicht in der Prüfung der 
Entstehung des Anspruches aus § 488 I S. 2 BGB, 
sondern vielmehr in dem Verhältnis zwischen dem 
Käufer und dem Verkäufer. 
So kann über den Einwendungsdurchgriff des 
§ 359 S. 1 BGB eine klassische kaufrechtliche 
Mängelgewährleistungsklausur abgeprüft werden. 
Für diesen Fall müssen Sie aber § 359 S. 3 BGB 
beachten: Kann der Käufer nach §§ 437 Nr. 1, 
439 I BGB Nacherfüllung verlangen, so kann er die 
Rückzahlung des Darlehens nach § 359 I S. 1 
BGB erst verweigern, wenn die Nacherfüllung 
fehlgeschlagen ist. Die bloße Mängeleinrede der 
§§ 320 I, 322 I BGB begründet daher noch keinen 
Einwendungsdurchgriff. 
Erst wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist 
(z.B. bei erfolglosem Fristablauf), kann K 
gegenüber der Bank die Rückzahlung des 
Darlehens nach § 359 I S. 1 BGB verweigern.11 

Entgegen dem Wortlaut bezieht sich die Vorschrift 
des § 359 I S. 1 BGB auf jede rechtshindernde und 
rechtsvernichtende Einwendung sowie auf alle 
rechtshemmenden Einreden. 

 
11 Vgl. dazu Aufgabe 1 des Termins 2015-I in Bayern 

(Life&LAW 05/2015, 365 ff.). 

aa) Bloße Anfechtbarkeit ist keine Einwendung 
i.S.d. § 359 I S. 1 BGB 

Vorliegend kommt die Möglichkeit der Anfechtung 
wegen arglistiger Täuschung in Betracht. Da es 
sich hierbei um ein Gestaltungsrecht handelt und 
in § 359 BGB keine dem § 770 I BGB bzw. 
§ 129 II HGB vergleichbare Regelung aufgenom-
men wurde, reicht die bloße Anfechtungsmöglich-
keit des K für das Bestehen eines Leistungsver-
weigerungsrechts nach § 359 I S. 1 BGB im Ver-
hältnis zwischen K und der B-Bank nicht aus. 
Erforderlich ist vielmehr, dass die Anfechtung als 
Gestaltungsrecht wirksam ausgeübt wurde. 

bb) Nichtigkeit des Kaufvertrages wegen 
wirksamer Anfechtung, § 142 I BGB? 

Eine Einwendung im Verhältnis zwischen K und V 
bestünde aber dann, wenn K den Kaufvertrag we-
gen arglistiger Täuschung nach § 123 I Alt. 1 BGB 
wirksam angefochten hätte. 

(1) Anfechtungserklärung, § 143 I, II BGB 

Eine Anfechtungserklärung des K (§ 143 I BGB) 
gegenüber V (§ 143 II BGB) lag vor. 

(2) Anfechtungsgrund, § 123 I Alt. 1 BGB 

Fraglich ist, ob K bei Abschluss des Kaufvertrages 
von V arglistig getäuscht wurde. 

(a) Täuschung des V 

Eine Täuschung durch aktives Tun setzt zunächst 
voraus, dass dem K von V bei Abschluss des 
Kaufvertrages eine Tatsache vorgespiegelt wurde, 
die nicht der Wahrheit entsprach. 
Im Kaufvertrag wurde vereinbart, dass es sich bei 
dem verkauften VW Golf um einen Neuwagen 
gehandelt habe. Nach ständiger Rechtsprechung 
des BGH liegt im Verkauf eines Neuwagens durch 
einen Kraftfahrzeughändler grundsätzlich die kon-
kludent getroffene Vereinbarung, dass das ver-
kaufte Fahrzeug die Eigenschaft hat, „fabrikneu“ zu 
sein. Diese Eigenschaft ist bei einem unbenutzten 
Kfz nur dann der Fall, 
 wenn und solange das Modell dieses Fahr-

zeugs unverändert weitergebaut wird, 
 wenn es keine durch längere Standzeit beding-

ten Mängel aufweist und 
 wenn zwischen Herstellung des Fahrzeugs und 

Abschluss des Kaufvertrages nicht mehr als 
zwölf Monate liegen.12 

 
12 BGH, NJW 2010, 3710 ff. = jurisbyhemmer; BGH, 

NJW 2019, 80 ff. = jurisbyhemmer. 
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Dies gilt auch, wenn ein unbenutztes Fahrzeug 
verkauft und eine Tages- oder Kurzzulassung auf 
den Autohändler vereinbart wird.13 
Da der VW Golf bereits im August 2016 hergestellt 
wurde, handelt es am 22.08.2018, dem Tag des 
Abschlusses des Kaufvertrages, nicht mehr um 
einen Neuwagen im Sinne der Rechtsprechung 
des BGH. 

(b) Arglist des V 

Fraglich ist, ob V bei dieser unrichtigen Angabe 
arglistig gehandelt hat. 
Für Arglist ist keine Absicht erforderlich, sondern 
es genügt nach gefestigter Rechtsprechung des 
BGH bedingter Vorsatz.14 
Zwar setzt auch der bedingte Vorsatz voraus, dass 
der Erklärende die Unrichtigkeit der Tatsachenbe-
hauptung kennt oder zumindest für möglich hält15, 
so dass grundsätzlich nicht arglistig handelt, wer 
gutgläubig unrichtige Angaben macht, mag auch 
der gute Glaube auf Fahrlässigkeit oder selbst auf 
Leichtfertigkeit beruhen. 
Allerdings liegt dann ein arglistiges Handeln vor, 
wenn „Angaben ins Blaue hinein“ gemacht wer-
den, obwohl eine hinreichende tatsächliche Er-
kenntnisgrundlage für die Angaben fehlt und dieser 
Umstand verschwiegen wird.16 
Im vorliegenden Fall bekam der V den Golf von der 
VW-AG am 29.03.2018 geliefert. Obwohl für V 
sowohl aufgrund seiner Vertragsbindung zu der 
VW-AG als Herstellerin als auch anhand der Fahr-
zeugidentifizierungsnummer das mit einer Ziffer 
und einem Buchstaben gekennzeichnete Modell-
jahr (August 2016) unschwer zu erkennen gewe-
sen wäre, bezeichnete V den Wagen ohne weitere 
Nachforschungen als „Neuwagen“. 
Nach zutreffender Ansicht des BGH stellt dies eine 
„Behauptung ins Blaue hinein“ dar, sodass der V 
die Unrichtigkeit seiner Behauptung zumindest 
billigend in Kauf genommen und damit arglistig 
gehandelt hat. Eine arglistige Täuschung seitens 
des V lag somit vor. 

(3) Anfechtungsfrist, § 124 I BGB 

K hat noch im selben Moment, in welchem er von 
der Tatsache, dass es sich nicht um einen Neuwa-
gen gehandelt hat, erfahren hat, die Anfechtung 
erklärt und damit die Anfechtungsfrist des 
§ 124 I BGB eingehalten. 

 
13 BGH, Life&LAW 08/2005, 501 ff. = BGH, NJW 2005, 

1422 f. = jurisbyhemmer. 
14 BGH, NJW 1980, 2460 ff. = jurisbyhemmer; BGH, 

NJW 2007, 3057 ff. = jurisbyhemmer. 
15 BGH, NJW 2001, 2326 ff. = jurisbyhemmer. 
16 Palandt/Ellenberger, BGB, 80. Aufl. 2021, § 123, Rn. 11. 

Zwischenergebnis: K hat den Kaufvertrag wirk-
sam wegen arglistiger Täuschung angefochten. 
Der Umstand, dass aufgrund der Vereinbarung, 
dass es sich bei dem Golf um einen Neuwagen 
handelt, auch ein Sachmangel i.S.d. § 434 I S. 1 
BGB17 vorliegt, steht der Arglistanfechtung nicht 
entgegen, da bei Arglist das Mängelrecht nach 
allgemeiner Meinung nicht vorrangig ist. 
Der Kaufvertrag war daher „ex-tunc“ nach 
§ 142 I BGB nichtig. K hätte daher dem Anspruch 
des V auf Zahlung des Kaufpreises die Einwen-
dung des § 142 I BGB entgegenhalten können. 
Diese Einwendung kann K gegenüber der B-Bank 
im Wege des Einwendungsdurchgriffs nach 
§ 359 I S. 1 BGB dem Anspruch auf Rückzahlung 
des Darlehens entgegenhalten. 

II. Ergebnis 

Der B-Bank steht gegen K kein durchsetzbarer 
Anspruch auf Zahlung der offenen 22.270,- € zu. 

D) Lösung Frage 2 

Fraglich ist, ob K von der B-Bank die Rückzahlung 
der bereits geleisteten 9.840,- € verlangen kann. 
Dieser sog. „Rückforderungsdurchgriff“ ist in 
§§ 358, 359 BGB nicht geregelt, da § 359 I  BGB 
nur einen Einwendungsdurchgriff normiert. 

I. Rückforderungsanspruch analog 
§ 358 IV S. 4 BGB? 

Teilweise wird vertreten, dass sich bei Nichtigkeit 
des finanzierten Vertrages ein Anspruch auf Rück-
zahlung der bereits geleisteten Darlehensraten aus 
einer analogen Anwendung von § 358 IV S. 5 BGB 
ergibt.18 
Nach neuerer Ansicht des BGH und der h.L. ist 
eine Analogie zu § 358 IV S. 5 BGB mangels 
planwidriger Regelungslücke und vergleichbarer 
Interessenlage abzulehnen.19 

 
17 Ab dem 01.01.2022: § 434 I Var. 1 i.V.m. II BGB! 
18 In diese Richtung tendierend BeckOK BGB/Wendehorst, 

58. Edition, Stand: 01.05.2021, § 812 Rn. 225; so früher 
auch BGH, NJW 2003, 2821 ff. = jurisbyhemmer. 

19 Vgl. BGH, NJW 2008, 845 ff. = jurisbyhemmer; Klocke, 
Grundfälle zu den verbundenen und zusammenhängenden 
Verträgen (Teil 2), JuS 2016, 975 (977). 
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Anmerkung: Der BGH begründet das Fehlen 
einer planwidrigen Lücke damit, dass der Gesetz-
geber in Kenntnis dieser Rechtsprechung des BGH 
aus dem Jahr 2007 und der umstrittenen Proble-
matik mit den Gesetzen vom 20.09.201320 und vom 
11.03.201621 nur unwesentliche Änderungen der 
§§ 358, 359 BGB vorgenommen hat, ohne die nur 
für den Widerruf des finanzierten Vertrages 
geltende Regelung des § 358 V S. 4 BGB22 auf den 
Fall der Nichtigkeit des finanzierten Vertrages zu 
erstrecken. 
Diese Kenntnisse werden von Ihnen im Examen 
nicht verlangt! 

II. Anspruch aus § 812 I S. 1 Alt. 1 BGB 

Ein Anspruch auf Rückzahlung der bereits an die 
B-Bank geleisteten Darlehensraten nach § 812 I S. 
1 Alt. 1 BGB kommt nicht in Betracht, da der B-
Bank ein Darlehensrückzahlungsanspruch aus 
§ 488 I S. 2 BGB zustand und damit der K nicht 
ohne Rechtsgrund geleistet hat. 

III. Rückforderungsdurchgriff gem. 
§ 813 I S. 1 Alt. 1 BGB 

Dem K könnte aber ein Anspruch gegen die B-Bank 
auf Rückzahlung der vor der Anfechtungserklärung 
an diese geleisteten Raten aus § 813 I S. 1 BGB 
zustehen. 

Anmerkung: Der BGH zitiert in seinem Urteil stets 
§ 813 I S. 1 i.V.m. § 812 I S. 1 Alt. 1 BGB. Dies ist 
verwirrend, da es sich bei § 813 I S. 1 BGB nach 
soweit ersichtlich allgemeiner Meinung um eine 
eigene Anspruchsgrundlage handelt.23 
Durch das Mitzitieren des § 812 I S. 1 Alt. 1 BGB 
will der BGH (wohl) deutlich machen, dass durch 
§ 813 I S. 1 BGB lediglich der Anwendungsbereich 
der Leistung auf eine nicht bestehende Schuld 
(§ 812 I S. 1 Alt. 1 BGB) erweitert wird, nicht aber 
die anderen Leistungskondiktionstatbestände.24 

§ 813 I S. 1 BGB erweitert den Anwendungsbe-
reich der Leistung auf eine nicht bestehende 
Schuld (§ 812 I S. 1 Alt. 1 BGB) für die Fälle, in 
denen zwar eine Verbindlichkeit besteht, diese 
jedoch mit einer dauernden Einrede behaftet ist. 
 

 
20 BGBl. I S. 3642. 
21 BGBl. I S. 396. 
22 Früher: § 358 IV S. 3 BGB. 
23 Palandt/Sprau, BGB, 80. Aufl. 2021, § 813, Rn. 1. 
24 Vgl. MüKo/Schwab, BGB, 8. Aufl. 2020, § 813, Rn. 2. 

hemmer-Methode: Zu beachten ist aber, dass 
§ 813 I  BGB bei der Einrede der Verjährung als 
der „bekanntesten“ dauernden Einrede gerade 
nicht zur Anwendung kommt. 
Nach §§ 813 I S. 2, 214 II S. 1 BGB kann das zur 
Befriedigung eines verjährten Anspruchs 
Geleistete nicht zurückgefordert werden, auch 
wenn der Schuldner in Unkenntnis der Verjährung 
geleistet hat. 

1. § 359 I S. 1 BGB als dauernde Einrede, 
wenn finanzierter Vertrag nichtig war 

In Bezug auf einen Vertrag, der nach § 358 III BGB 
mit einem Darlehensvertrag verbunden, aber von 
Anfang an nichtig ist, kann der Verbraucher nach 
Ansicht des BGH die auf das Darlehen geleisteten 
Zahlungen von dem Darlehensgeber nach § 813 I 
S. 1 BGB zurückverlangen. 
Aufgrund der nach § 359 I S. 1 BGB eröffneten 
Möglichkeit, gegenüber dem Darlehensgeber die 
rechtshindernde Einwendung aus dem Verhältnis 
zum Verkäufer geltend zu machen, besteht auch 
im Verhältnis des Verbrauchers zum Kreditgeber 
eine dauernde Einrede im Sinne von § 813 I S. 1 
BGB.25 

2. Anwendbarkeit des § 813 I S. 1 BGB bei 
Anfechtbarkeit umstritten 

Bisher nicht entschieden und in der Literatur umstrit-
ten ist die Frage, ob und gegebenenfalls auf wel-
cher Rechtsgrundlage im Fall der Anfechtung des 
finanzierten Vertrages wegen arglistiger Täu-
schung ein Rückzahlungsanspruch des Verbrau-
chers gegen den Darlehensgeber besteht. 

a) Nach h.L. besteht wegen Rückwirkung der 
Anfechtung nach § 142 I BGB ein Anspruch 
aus § 813 I S. 1 BGB 

Im Hinblick auf die Rückwirkung der Anfechtung 
nach § 142 I BGB wird von der überwiegenden 
Ansicht in der Literatur vertreten, dass in diesem 
Fall ebenfalls ein Anspruch aus § 813 I S. 1 BGB 
bestehe.26 

 
25 Vgl. BGH, NJW 2008, 845 ff. = jurisbyhemmer; BGH, 

NJW 2010, 596 ff. = jurisbyhemmer. 
26 Palandt/Grüneberg, BGB, 80. Aufl. 2021, § 359, Rn. 7; 

BeckOGK BGB/Rosenkranz, Stand: 01.04.2021, § 359 Rn. 
48 ff., 49.1; BeckOK BGB/Müller-Christmann, 58. Edition, 
Stand: 01.05.2021, § 359 Rn. 42; NK-BGB/Eggert, 4. Aufl., 
Anhang IV zu §§ 433 - 480 Rn. 65; NK-BGB/Ring, 4. Aufl., 
§ 359 Rn. 16 Fn. 28. 
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b) Nach einer M.M. soll kein Anspruch auf 
Rückgewähr bestehen 

Nach einer M.M. soll im Fall der Anfechtung des 
finanzierten Kauf- bzw. Leistungsvertrages kein 
Anspruch des Verbrauchers gegen den Darle-
hensgeber auf Rückgewähr der vor Erklärung der 
Anfechtung geleisteten Raten bestehen. 
Begründet wird diese Ansicht zum Teil damit, dass 
die bloße Anfechtbarkeit des Kaufvertrages kein 
Leistungsverweigerungsrecht des Verbrauchers 
begründe und somit die Forderung des Darlehens-
gebers im Zeitpunkt der Leistung nicht einredebe-
haftet gewesen sei.27  
Zum Teil wird dies auch damit begründet, dass 
§ 359 I S. 1 BGB nach seinem Normzweck aus-
schließlich ex nunc wirken solle.28 

c) BGH bejaht Rückforderungsdurchgriff 
nach § 813 I S. 1 BGB 

In diesem Urteil schließt sich der BGH der zuerst 
genannten h.L. an und bejaht (zu Recht) einen 
Rückforderungsdurchgriff nach § 813 I S. 1 BGB. 
Zwar begründet § 813 I S. 1 BGB nach seinem 
Wortlaut nur dann einen Rückforderungsanspruch, 
wenn der Leistende bereits zum Zeitpunkt der 
Leistung dauerhaft berechtigt war, diese endgültig 
zu verweigern.29 
Dies ist aber nicht nur bei anfänglicher Nichtigkeit 
des finanzierten Vertrages der Fall, wenn der Ver-
braucher die rechtshindernde Einwendung aus 
dem Vertrag mit dem Verkäufer dem Kreditgeber 
nach § 359 I S. 1 BGB entgegenhalten und des-
halb die Rückzahlung des Darlehens verweigern 
kann, sondern auch dann, wenn der finanzierte 
Vertrag von dem Verbraucher gemäß § 123 I Alt. 1 
BGB angefochten worden ist. 
Im Fall von verbundenen Verträgen ist die rückwir-
kende Vernichtung des finanzierten Vertrages auf-
grund seiner Anfechtung durch den Verbraucher 
auch im Verhältnis zwischen Verbraucher und 
Darlehensgeber zu berücksichtigen. 
Die Anfechtung hat nämlich gem. § 142 I BGB zur 
Folge, dass der Vertrag als von Anfang an nichtig 
anzusehen ist. Die rückwirkende Vernichtung 
des angefochtenen Rechtsgeschäfts wirkt absolut, 
also nicht nur im Verhältnis zwischen Anfechten-
dem und Anfechtungsgegner.30 
Dies hat zur Folge, dass nach Erklärung der Anfech-

 
27 MüKo/Habersack, BGB, 8. Aufl. 2019, § 359 Rn. 34 f., 56 

und Rn. 68. 
28 Staudinger/Herresthal, BGB, Neubearb. 2016, § 359  

Rn. 83. 
29 BGH, NJW-RR 2011, 406 ff. = jurisbyhemmer. 
30 BGH, NJW-RR 1987, 1456 ff. = jurisbyhemmer;  

Palandt/Ellenberger, BGB, 80. Aufl. 2021, § 142 Rn. 2. 

tung durch den Käufer und Darlehensnehmer in 
seinem Verhältnis zum Darlehensgeber davon 
auszugehen ist, dass der Verbraucher bereits bei 
zuvor erbrachten Leistungen berechtigt war, we-
gen der Nichtigkeit des finanzierten Vertrages ge-
mäß § 359 I S. 1 BGB gegenüber dem Darlehens-
geber die Rückzahlung des Darlehens zu verwei-
gern. 

IV. Ergebnis 

K kann nach § 813 I S. 1 BGB von der B-Bank die 
Rückzahlung der bereits geleisteten 9.840,- € ver-
langen. 

E) Kommentar 

(mty). Das Urteil des BGH ist zwingend richtig. 
Die M.M. in der Literatur ignoriert die Rückwirkung 
der Anfechtung des § 142 I BGB. 
Dass die bloße Gestaltbarkeit keine Einrede bzw. 
sonstiges Leistungsverweigerungsrecht gewährt, 
ist natürlich richtig. Anderenfalls bräuchte man 
Vorschriften wie § 770 I BGB bzw. § 129 II HGB 
nicht. 
Der Umstand, dass sich in § 359 I S. 1 BGB keine 
den §§ 770 I BGB, 129 II HGB entsprechende 
Regelung findet, ändert nichts daran, dass das 
Urteil des BGH zwingend richtig ist. 
Auf einen nichtigen Vertrag muss keine Leistung 
erbracht werden. Dass diese Nichtigkeit lediglich 
kraft gesetzlicher Fiktion eintritt, vermag daran 
nichts zu ändern. Hat ein Käufer den Kaufpreis 
noch nicht gezahlt, muss er diesen nach erklärter 
Anfechtung nicht mehr bezahlen. Diese Einwen-
dung besteht rückwirkend. Damit ist es auch zwin-
gend logisch, dass auch das Leistungsverweige-
rungsrecht des § 359 I S. 1 BGB rückwirkend be-
steht. 
Und wenn man jetzt noch „eins und eins“ zusam-
menzählt, dann kommt eben „§ 813“ heraus: Be-
stand zu der Zeit, als der Verbraucher auf das 
Darlehen Leistungen erbracht hat, eine - wenn 
auch - rückwirkende Einwendung, dann hätte der 
Verbraucher schon zu dieser Zeit nichts an die 
Bank zahlen müssen. Hat er dies doch getan, so 
steht ihm ein Rückforderungsdurchgriff nach 
§ 813 I S. 1 BGB zu. 

hemmer-Methode: Im Originalfall hatte die B-
Bank gegen K geklagt und K hatte eine Widerklage 
K gegen die B-Bank erhoben. 
Für die Entscheidungsbesprechung in der 
Life&LAW wurde der Fall um den prozessualen 
Teil „entschlackt“, da die materiellen Probleme 
bereits umfangreich genug waren. 
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F) hemmer-background 

Im folgenden hemmer-background soll eine 
weitere BGH-Entscheidung zum verbundenen 
Vertrag besprochen werden. 
In dieser Entscheidung stellt der BGH klar, dass 
ein Darlehensvertrag und ein Kaufvertrag über ein 
Fahrzeug auch im Fall einer Anschlussfinanzierung 
verbundene Geschäfte sein können. 

Sachverhalt (stark verkürzt):31 
K erwarb im August 2013 einen neuen Mercedes 
zum Kaufpreis von 40.880 €, den er in voller Höhe 
mit einem am 26.08.2013 mit der B-Bank  
geschlossenen Darlehensvertrag finanzierte, der 
durch den Autohändler V vermittelt wurde. Das  
verzinsliche Darlehen sollte in 36 monatlichen 
Raten zu je 410 €, die der Kläger in der Folgezeit 
zahlte, und einer Schlussrate in Höhe von 
28.176,92 € getilgt werden. 
Zur Finanzierung der Schlussrate schloss K mit der 
B-Bank am 26.09.2016 einen weiteren durch den 
Autohändler V vermittelten Darlehensvertrag.  
Dieses Darlehen sollte in 84 monatlichen Raten zu 
je 377,86 € getilgt werden. In dem Darlehensver-
trag wurde als „Finanzierungsobjekt“ das im Jahr 
2013 erworbene Kfz eingetragen und das Käst-
chen „Gebrauchtfahrzeug“ angekreuzt. 
Liegt ein verbundener Vertrag vor? 

Lösung: 
Nach § 358 III S. 1 BGB sind ein Vertrag über die 
Erbringung einer Leistung und ein Verbraucherdar-
lehensvertrag verbunden, wenn das Darlehen 
ganz oder teilweise der Finanzierung des anderen 
Vertrages dient und beide Verträge eine wirtschaft-
liche Einheit bilden. 
Dies ist hier der Fall. 
a) Der Darlehensvertrag 2016 diente teilweise, 
nämlich in Höhe von 28.176,92 €, der Finanzie-
rung des Fahrzeugkaufvertrages, d.h. eines Ver-
trages über die Erbringung einer anderen Leistung 
(§ 358 III S. 1 BGB). 
Hiervon sind auch die Parteien selbst nach ihren 
Einträgen auf Seite 1 des Darlehensvertrags 2016 
ausgegangen. 
Der Annahme eines Verbundgeschäftes steht auch 
nicht entgegen, dass der Darlehensvertrag 2016 
ein Folgevertrag zu dem Darlehensvertrag 2013 
ist. 
Mit dem neuen Vertrag wurde die fällige Schlussra-
te des Darlehens von 2013 abgelöst. Auch das 
Darlehen 2016 diente der Tilgung des nach dem 
Leistungsgeschäft geschuldeten Restentgelts, weil 

 
31 BGH, Urteil vom 08.06.2021, XI ZR 165/20 = 

jurisbyhemmer. 

der Kläger dadurch das finanzierte Fahrzeug be-
halten durfte. Das Aufspaltungsrisiko, vor dem 
§ 358 BGB den Verbraucher schützen will, besteht 
ebenfalls. 
b) Zwischen dem Darlehensvertrag 2016 und dem 
Kaufvertrag besteht auch eine wirtschaftliche Ein-
heit. 
Dies folgt vorliegend bereits aus § 358 III S. 2 
BGB, weil sich die B-Bank sowohl bei der Vorbe-
reitung als auch beim Abschluss des Darlehens-
vertrages 2016 der Mitwirkung des Autohändlers 
als Darlehensvermittler bedient hat. 
Ergebnis: Damit liegt ein verbundenes Geschäft 
i.S.d. §§ 358, 359 BGB vor. 

hemmer-Methode: Im konkreten Fall ging es um 
die Frage, ob K den Darlehensvertrag rechtzeitig 
widerrufen hat. 
Dies wäre zu verneinen gewesen, wenn K von der 
B-Bank ordnungsgemäß belehrt worden wäre, da 
die Zwei-Wochen-Frist des § 355 II BGB zur Zeit 
des Widerrufs bereits verstrichen war. 
Der BGH hat die ordnungsgemäße Belehrung aber 
u.a. deswegen verneint, weil die B-Bank den K 
entgegen Art. 247 § 12 I S. 2 Nr. 2b EGBGB nicht 
über die sich aus den §§ 358, 359 BGB 
ergebenden Rechte und über die Bedingungen für 
die Ausübung dieser Rechte informiert hat. 

G) Wiederholungsfrage 

 Kann ein Verbraucher, der bei einem ver-
bundenen Geschäft (§ 358 III BGB) den fi-
nanzierten Vertrag wegen arglistiger Täu-
schung angefochten hat, vom Darlehensge-
ber die bereits auf das Darlehen geleisteten 
Zahlungen gemäß § 813 I S. 1 BGB zurückver-
langen? 
Ja! Da dem Anspruch des Darlehensgebers 
wegen der Rückwirkung der Anfechtung 
(§ 142 I BGB) von Anfang an aus § 359 I S. 1 
BGB eine dauernde Einrede entgegenstand, 
kann der Verbraucher auch die vor der 
Anfechtung auf das Darlehen geleisteten 
Zahlungen gemäß § 813 I S. 1 BGB vom 
Darlehensgeber zurückverlangen. 

H) Zur Vertiefung 

Verbundene Verträge, §§ 358, 359 BGB 

 Hemmer/Wüst, VerbraucherschutzR, Rn. 420 ff. 

 JRH, Hauptkurs Schuldrecht-BT, Fall 12 

 




